
 

 

Schule:  Volksschule Lienz Süd 1                                            Gemeinde: Lienz 

 

Anmeldung zur schulischen Tagesbetreuung 

 

Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Im Schuljahr 204/25 wird eine schulische Tagesbetreuung angeboten. Bekannt zu geben ist, ob 

Sie für Ihr Kind eine schulische Tagesbetreuung in Anspruch nehmen. 

Die Anmeldung gilt lt. Schulunterrichtsgesetz für das gesamte Schuljahr. Das gemeinsame 

Mittagessen ist Teil der schulischen Tagesbetreuung – Schulforumsbeschluss 

(Ausnahmen: Allergien und sonstige ärztl. Bestätigungen, Vegetarierer, Veganer) 

 

Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Merkblatt. 

 

Bitte teilen Sie uns folgendes mit: 

Ich melde mein Kind verbindlich zur schulischen Tagesbetreuung  

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen bzw. Felder ankreuzen.  

Name des Kindes: _______________________________________     Klasse: _____ 

Geburtsdatum_____________   Geschlecht     O männlich      O weiblich 

Erziehungsberechtigte(r): _________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________________ 

 

Ich benötige für das oben angeführte Kind die schulische Tagesbetreuung für _________ Tage pro Woche 

 Wochentag(e): 
 
      O  Montag    O Dienstag        O Mittwoch        O Donnerstag       O Freitag 

 

 

 

    _______________                                         .................................................................... 

Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 



Merkblatt für die Anmeldung zur schulischen Tagesbetreuung 
 
 

Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
 

D ie  A nm e l dun g  z u r  s c hu l i s c hen  T ages b e t r e uun g  k ann  s ow oh l  f ü r  a l l e  S c hu l t ag e  p r o  
W oc he  a l s  auc h  nu r  f ü r  e i nz e l n e  T age  p r o  W oc he  e r f o l ge n .   

 
 

Dauer und Einteilung des Betreuungsteiles: 
 

Schüler aus mehreren Klassen werden in Betreuungsgruppen zu maximal 19 Schülern betreut. 
Die tägliche Betreuungszeit erstreckt sich im Anschluss an die vormittägliche Unterrichtszeit (ab der 4. 
Unterrichtsstunde) bis zum Ende der 9. Unterrichts- bzw. Betreuungsstunde (Zeitraum von 11.40 Uhr bis 16.20 
Uhr). Ab diesem Zeitpunkt wird der Schüler/die Schülerin in die elterliche Aufsicht übergeben. 
Die schulische Tagesbetreuung besteht aus einem gemeinsamen Mittagstisch, der Lernzeit und der Freizeit. Eine 
Beaufsichtigung bei den Hausaufgaben ist vorgesehen. 
Der gesamte Betreuungsteil wird von Lehrpersonen und/oder FreizeitpädagogInnen gestaltet. Die konkrete 
Einteilung der Nachmittage (Mittagstisch, Lernzeit und Freizeit) erfolgt bei Bekanntgabe des Stundenplanes, d.h. 
zu Beginn des Schuljahres. 
Tagesweise Abmeldungen von der Betreuung sind ebenso wie Fehlstunden zu begründen und zu entschuldigen 
(Ausnahmen davon gibt es nur bei Musikschulunterricht sowie bei Mitgliedern von Sportvereinen). 
 
 

Einnahme der Mittagsverpflegung: 
 

Die Verabreichung des gemeinsamen Mittagessens erfolgt in der Zeit von cirka 12.00 Uhr bis ca. 13.15 Uhr 
(Einteilung der Essenstermine nach Maßgabe des Stundenplanes und der Anzahl der Betreuungsgruppen) im 
Speiseraum in den Räumlichkeiten der schulischen Tagesbetreuung. 
 
 

Kosten für die schulische Tagesbetreuung: 
 

a) Betreuungsbeitrag – monatlich: Ermäßigung:  
 

1 und 2 Tage: € 20,00                     a) 30 % bei Gewährung einer „Schulstarthilfe für Familien“ 
3 Tage : € 25,00                         des Landes Tirol  
4 Tage:  € 30,00                     und/oder 
5 Tage:  €  35,00                     b) 50 % für das 2. oder jedes weitere Kind einer Familie 
 

 
b) Verpflegungsbeitrag: ca. € 6.00 pro Mittagessen – je nach Caterer OK Zentrum od-. WP-Heim – es gibt keine 
Ermäßigung für den Verpflegungsbeitrag! 
 
 

Der Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr zu leisten und wird monatlich im Nachhinein von der 
Stadtgemeinde Lienz eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, ist der 
Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Ein- oder Austrittes zu entrichten. 
Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein auf Basis der angemeldeten bzw. verabreichten 
Mittagessen eingehoben. 
 
 
 
 

 

 


